
Satzung über die Aufgaben und die Nutzung des Gemeindearchivs 

Gemäß § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 

7.3.2005 (GVBI. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 

(GVBI. S. 318), i.V.m. § 19 des Hessischen Archivgesetzes (HArchivG) vom 26.11.2012 (GVBI. 

S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 05.10.2017 (GVBI. S. 294), hat

die Gemeindevertretung der Gemeinde Alheim am 09.12.2020 folgende Archivsatzung

besch lassen:

Abschnitt 1 

§1

Stellung und Geltungsbereich des Archivs 

(1) Die Gemeinde Alheim unterhält ein Archiv.

(2) Diese Satzung regelt den Umgang mit und die Nutzung von öffentlichem Archivgut,

archivarischem Sammlungsgut und Büchern der Archivbibliothek der Gemeinde Alheim.

§2

Begriffsbestimmung 

(1) Öffentliches Archivgut der Gemeinde Alheim sind alle archivwürdigen Unterlagen der

Stadt/Gemeinde oder sonstiger Stellen bzw. Rechtspersönlichkeiten die vom Archiv zur

dauernden Aufbewahrung übernommen werden.

(2) Als Stellen der Gemeinde gelten auch

a. Eigenbetriebe

b. Juristische Personen des Privatrechts

c. Juristische Personen des öffentlichen Rechts

bei denen die Gemeinde mehr als die Hälfte der Anteile oder Stimmen hält. 

(3) Unterlagen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Urkunden, Akten, Amtsbücher,

amtliche Publikationen und andere Schriftstücke, Karten, Pläne, Plakate, Karteien,

Siegel, Stempel, digitale Aufzeichnungen, Bild-, Film-, Ton- und sonstige

Informationsträger einschließlich der auf ihnen überlieferten oder gespeicherten

Informationen sowie der Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die zu ihrer Ordnung,

Erhaltung, Nutzung und Auswertung erforderlich sind.

(4) Archivwürdig sind Unterlagen, die aufgrund ihres rechtlichen, politischen,

wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Wertes als Quellen für die Erforschung und

das Verständnis von Geschichte und Gegenwart von bleibendem Wert sind oder die zur

Rechtswahrung sowie aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.

(5) Öffentliches Archivgut ist unveräußerlich. Eine Abgabe an andere öffentliche Archive ist

zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt und die Grundsätze des Hessischen

Archivgesetzes beachtet werden.
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